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Beschlussempfehlung  
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Beschlüsse des Ausschusses angenommen. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
 

 Beschlüsse des Ausschusses 
 

Gesetz zur Änderung des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen, des 

Landesforstgesetzes und des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes  

 

 Gesetz zur Änderung des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen, des 

Landesforstgesetzes und des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes 

 
Artikel 1 

Änderung des Landesplanungsgesetzes 
Nordrhein-Westfalen 

 

 Artikel 1 
Änderung des Landesplanungsgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 
 

Das Landesplanungsgesetz Nordrhein-
Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. 
S. 430), das zuletzt durch Artikel 8a des Ge-
setzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. 
S. 218b) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

 

 Das Landesplanungsgesetz Nordrhein-
Westfalen vom 3. Mai 2005 (GV. NRW. 
S. 430), das zuletzt durch Artikel 8a des Ge-
setzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. 
S. 218b) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt 
geändert: 

 

 1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt ge-
ändert: 

a) Die Angabe zu § 19 wird wie folgt 
gefasst: 
„§ 19 Aufstellung der Regio-
nalpläne“. 

 
b) Die Angabe zu § 34 wird wie folgt 

gefasst: 
„§ 34 Beratung und Anpassung der 
Bauleitplanung “. 

 
c) Der Angabe zu § 38 werden die fol-

genden Angaben vorangestellt: 
„§ 38 Experimentierklausel 

 
§ 39 Verwaltungshelfer“. 

 
d) Die bisherigen Angaben zu den 

§§ 38 bis 40 werden die Angaben 
zu den §§ 40 bis 42. 

 

 a) Die Angabe zu § 9 wird wie folgt ge-
fasst:  
„§ 9 Aufgaben der regionalen Pla-
nungsträger“. 

 
b) Die Angabe zu § 19 wird wie folgt 

gefasst:  
„§ 19 Aufstellung der Regio-
nalpläne“. 

 
c) Die Angabe zu § 30 wird wie folgt 

gefasst: 
„§ 30 Änderung von Braunkohlen-
plänen und Zielabweichungsverfah-
ren“. 

 
d) Die Angabe zu § 34 wird wie folgt 

gefasst: 
„Beratung und Anpassung der Bau-
leitplanung“. 

 
e) Der Angabe zu § 38 werden die fol-

genden Angaben vorangestellt: 
„§ 38 Experimentierklausel 
§ 38a Flächen für die Transforma-
tion der Industrie im Rheinischen 
Revier 
§ 39 Verwaltungshelfer“. 
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f) Die bisherigen Angaben zu den §§ 
38 bis 40 werden die Angaben zu 
den §§ 40 bis 42. 

 
2. § 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  

 
 2. unverändert 

a) „(1) Die Vorschriften dieses Geset-
zes gelten neben dem Raumord-
nungsgesetz vom 22. Dezem-
ber 2008 (BGBl. I S. 2986) in der je-
weils geltenden Fassung im Land 
Nordrhein-Westfalen und ergänzen 
es.“ 

 

  

b) § 1 Absatz 1 Satz 2 wird aufgeho-
ben. 

 

  

3. In § 3 Nummer 3 wird die Angabe „7 
Absatz 3“ durch die Wörter „9 Absatz 4 
und § 25 Absatz 1 und 2“ ersetzt. 
 

 3. unverändert 

4. § 4 wird wie folgt geändert: 
 

  

a) In Absatz 1 werden die Wörter „Ge-
schäftsführerin bzw. der Geschäfts-
führer“ durch das Wort „Regionaldi-
rektion“ ersetzt. 

 

  

b) In Absatz 3 wird die Angabe „13“ 
durch die Angabe „14“ ersetzt. 

 

  

c) In Absatz 4 Satz 1 wird die Angabe 
„9“ durch die Angabe „8“ ersetzt. 

 

  

  4a. § 6 wird wie folgt gefasst:  
 

„(1) In den Regierungsbezirken Detmold 
und Köln werden Regionalräte errichtet. 
In den Regierungsbezirken Arnsberg, 
Düsseldorf und Münster werden für das 
Gebiet außerhalb des Verbandsgebie-
tes des Regionalverbandes Ruhr Regio-
nalräte errichtet. Sie erhalten die Be-
zeichnung "Regionalrat….." (Bezeich-
nung des Regierungsbezirks).“ 
 
„(2) Im Verbandsgebiet des Regional-
verbandes Ruhr ist regionaler Planungs-
träger die Verbandsversammlung des 
Regionalverbandes Ruhr. Für das Ge-
biet des Regionalverbandes Ruhr nimmt 
die Verbandsversammlung des Regio-
nalverbandes Ruhr die Aufgaben des 
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Regionalrates nach Maßgabe dieses 
Gesetzes und anderer Landesgesetze 
wahr.“ 
 
„(3) Die Landesplanungsbehörde kann 
Weisungen nach Maßgabe dieses Ge-
setzes erteilen.“ 
 

  4b. § 7 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Satz 2 wird gestrichen. 
bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:  
 

 „Maßgeblich für die Sitzvertei-
lung ist die Summe der in den 
kreisfreien Städten und in den 
kreisangehörigen Gemeinden 
des Gebietes des jeweiligen 
Regionalrates bei den Wahlen 
zu den Gemeindevertretungen 
abgegebenen Stimmen.“ 
 

b) In Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird 
die Angabe „1“ durch das Wort „ein“ 
ersetzt.  

 
c) Absatz 7 wird wie folgt gefasst: 
 

„(7) Die Sitze für die stimmberech-
tigten Mitglieder des Regionalrates 
werden von der Bezirksregierung 
auf die Parteien und Wählergrup-
pen, die in den Gemeindevertretun-
gen vertreten sind, verteilt. Hierzu 
werden die von den einzelnen Par-
teien und Wählergruppen bei den 
Gemeindewahlen im Gebiet des je-
weiligen Regionalrates erzielten 
gültigen Stimmen zusammenge-
zählt. Die den Parteien und Wähler-
gruppen noch zustehenden Sitze 
werden aus Reservelisten zugeteilt. 
Die Reihenfolge der Sitzzuteilung 
für die einzelne Partei oder Wähler-
gruppe bestimmt sich nach der von 
ihr eingereichten Reserveliste. Jede 
Partei oder Wählergruppe erhält zu-
nächst so viele Sitze, wie ganze 
Zahlen auf sie entfallen. Danach zu 
vergebende Sitze sind in der Rei-
henfolge der höchsten 
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Zahlenbruchteile zuzuteilen. Die 
nach Absatz 7 gewählten Mitglieder 
müssen in dem Gebiet des Regio-
nalrates ihre Wohnung, bei mehre-
ren Wohnungen ihre Hauptwoh-
nung haben. 
 
Für die Wählbarkeit gelten die Vor-
schriften des Kommunalwahlgeset-
zes entsprechend.“  
 

d) Absatz 13 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „ei-
nes Regierungsbezirks“ gestri-
chen.  

bb) Satz 2 wird gestrichen. 
 

5. In § 8 Absatz 3 wird nach dem Wort 
„Kreise“ das Wort „der“ durch das Wort 
„des“ ersetzt. 
 

 5. § 8 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt ge-

fasst:  
 

„Die stimmberechtigten Mitglieder 
des Regionalrates berufen für die 
Dauer ihrer Amtszeit sechs bera-
tende Mitglieder aus den für das 
Gebiet des Regionalrates zuständi-
gen Industrie- und Handelskam-
mern, Handwerkskammern und der 
Landwirtschaftskammer Nordrhein-
Westfalen sowie den im Gebiet des 
Regionalrates tätigen Gewerkschaf-
ten und Arbeitgeberverbänden 
hinzu.“ 
 

b) In Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 
wird jeweils das Wort „Regierungs-
bezirk“ durch die Wörter „Gebiet des 
Regionalrates“ ersetzt.  

 
c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
 
„Je eine Vertreterin oder ein Vertreter 
der Landschaftsverbände Rheinland     
oder Westfalen-Lippe, der kreisfreien 
Städte und der Kreise nehmen mit bera-
tender Stimme an Sitzungen des Regio-
nalrates teil.“ 
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6. § 9 wird wie folgt geändert: 
 
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird das Wort „Erar-
beitung“ durch das Wort „Auf-
stellung“ ersetzt und die Wörter 
„und beschließt die Aufstellung“ 
werden gestrichen. 

 
bb) In Satz 2 wird das Wort „Erar-

beitungsverfahren“ durch das 
Wort „Aufstellungsverfahren“ 
ersetzt. 

 
cc) In Satz 3 wird das Wort „Erar-

beitungsverfahrens“ durch das 
Wort „Aufstellungsverfahrens“ 
ersetzt. 

 
b) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt ge-

fasst: 
„Der regionale Planungsträger kann 
jederzeit von der Regionalpla-
nungsbehörde Auskunft über Stand 
und Vorbereitung dieser Planun-
gen, Programme und Maßnahmen 
sowie über regional bedeutsame 
Entwicklungen verlangen; er hat 
dem Antrag eines Fünftels seiner 
stimmberechtigten Mitglieder auf 
Auskunft stattzugegeben.“ 

 

 6. § 9 wird wie folgt geändert: 
 
a) Die Überschrift wird wie folgt ge-

fasst: 
 

„§ 9 Aufgaben der regionalen Pla-
nungsträger“. 
 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Der regionale Planungsträger 
trifft die sachlichen und verfahrens-
mäßigen Entscheidungen zur Auf-
stellung des Regionalplanes. Das 
Aufstellungsverfahren wird von der 
Regionalplanungsbehörde durch-
geführt; sie ist an die Weisungen 
des regionalen Planungsträgers ge-
bunden. Seine Mitglieder können je-
derzeit von der Regionalplanungs-
behörde über den Stand des Auf-
stellungsverfahrens mündliche Aus-
kunft verlangen. Sie ist unverzüglich 
zu erteilen. Der regionale Planungs-
träger kann einzelne seiner Mitglie-
der mit der Einsichtnahme in die 
Planungsunterlagen beauftragen; 
er hat dem Antrag einer Fraktion    
oder eines Fünftels seiner stimmbe-
rechtigten Mitglieder auf Einsicht-
nahme stattzugeben. Das Aufstel-
lungsverfahren endet durch Fest-
stellungsbeschluss.“ 
 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
 

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„Die Regionalplanungsbehörde 
unterrichtet den regionalen Pla-
nungsträger über alle regional 
bedeutsamen Entwicklungen.“ 
 

bb) In Satz 2 werden die Wörter 
„dem Regionalrat“ durch das 
Wort „ihm“ ersetzt. 

 
cc) Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt 

gefasst: 
 

„Der regionale Planungsträger 
kann jederzeit von der Regio-
nalplanungsbehörde Auskunft 
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über Stand und Vorbereitung 
dieser Planungen, über Pro-
gramme und Maßnahmen so-
wie über regional bedeutsame 
Entwicklungen verlangen; er 
hat dem Antrag eines Fünftels 
seiner stimmberechtigten Mit-
glieder auf Auskunft stattzuge-
geben.“ 
 

d) Absatz 3 und Absatz 4 werden wie 
folgt gefasst:  

 
„(3) Der regionale Planungsträger 
kann auf der Grundlage des Lan-
desentwicklungsplans und der Re-
gionalpläne Vorschläge für Förder-
programme und -maßnahmen von 
regionaler Bedeutung unterbreiten. 
Dabei sind Vorschläge aus der Re-
gion zu berücksichtigen, zusam-
menzuführen und zu bewerten; der 
regionale Planungsträger nimmt 
eine Prioritätensetzung vor. Weicht 
das zuständige Ministerium von die-
sen Vorschlägen ab, ist dies im Ein-
zelnen zu begründen.“ 
 
„(4) Der regionale Planungsträger 
beschließt auf der Grundlage des 
Landesentwicklungsplans und der 
Regionalpläne über die Vorschläge 
der Region für die Verkehrsinfra-
strukturplanung (gesetzliche Be-
darfs- und Ausbaupläne des Bun-
des und des Landes) sowie für die 
jährlichen Ausbauprogramme für 
Landesstraßen, Radschnellverbin-
dungen des Landes, Radvorrang-
routen und Förderprogramme für 
den kommunalen Straßenbau. Der 
regionale Planungsträger wird über 
die Förderprogramme der Nahmo-
bilität informiert. Dazu unterrichtet 
die Regionalplanungsbehörde - bei 
Bundesfernstraßen, Landesstra-
ßen, Radschnellverbindungen des 
Landes und Radvorrangrouten be-
treffenden Plänen und Programmen 
in Abstimmung mit dem Landesbe-
trieb Straßenbau - den regionalen 
Planungsträger frühzeitig über die 
Absicht, derartige Pläne oder 
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Programme aufzustellen oder zu 
ändern. Die Regionalplanungsbe-
hörde stellt in Abstimmung mit dem 
Landesbetrieb Straßenbau dem re-
gionalen Planungsträger die hierzu 
erforderlichen Unterlagen zur Verfü-
gung und erteilt auf Verlangen je-
derzeit Auskunft über den Stand 
und die Vorbereitung der Pläne und 
Programme. Weicht das für den 
Verkehr zuständige Ministerium von 
den Vorschlägen des regionalen 
Planungsträgers ab, ist dies in einer 
Stellungnahme zu begründen. Die 
regionalen Planungsträger legen für 
Um- und Ausbau von Landesstra-
ßen bis zu 3 Millionen Euro Gesamt-
kosten je Maßnahme nach Lage 
des Landeshaushalts Prioritäten 
fest.“ 
 

e) In Absatz 5 wird das Wort „Regio-
nalrat“ durch die Wörter „regionaler 
Planungsträger“ ersetzt und die 
Wörter „seines Regierungsbezirks“ 
werden gestrichen. 

 
7. § 9a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
a) In Satz 1 werden die Angabe 

„IfSBG-NRW“ durch die Wörter „des 
Infektionsschutz- und Befugnisge-
setzes vom 14. April 2020 
(GV.NRW. S. 218b)“ und die Wörter 
„zwei Drittel der Mitglieder des Re-
gionalrats“ durch die Wörter „der 
Regionalrat mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stimmen“ ersetzt. 

 
b) In Satz 2 werden die Wörter „Die 

Mitglieder des Regionalrates geben 
ihre“ durch die Wörter „Der Regio-
nalrat gibt die“ ersetzt.  

 

 7. § 9a Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Wenn und solange nach § 11 des Infek-
tionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 
14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) eine epi-
demische Lage von besonderer Tragweite 
festgestellt ist, dürfen eilbedürftige Angele-
genheiten, die der Beschlussfassung des 
Regionalrates unterliegen, im Umlaufverfah-
ren getroffen werden, wenn sich der Regio-
nalrat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
Stimmen mit der schriftlichen Abgabe der 
Stimmen einverstanden erklärt. Der Regio-
nalrat gibt die Stimmen über den betreffen-
den Beschlussvorschlag im Falle des Satzes 
1 durch Einzelschreiben oder im Umlaufver-
fahren ab. Die Stimmabgaben erfolgen in 
Textform.“ 
 

   7a. § 10 wird wie folgt geändert: 
 
a) Nach § 10 Absatz 3 wird folgender 

Absatz 4 eingefügt:  
 

„(4) Der Regionalrat kann in der Ge-
schäftsordnung insbesondere 
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festlegen, dass eine Sitzung des 
Regionalrats, seiner Ausschüsse, 
Fraktionen oder des Ältestenrats als 
Telefon- oder Videokonferenz statt-
findet. Die Durchführung einer Sit-
zung mittels Telefon- oder Video-
konferenz ist ausgeschlossen, 
wenn mindestens ein Fünftel der 
Mitglieder des jeweiligen Gremiums 
binnen einer Woche nach Bekannt-
gabe Widerspruch einlegt. Bei öf-
fentlichen Sitzungen sind geeignete 
Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Öffentlichkeit herzustellen.“ 
 

b) Die bisherigen Absätze 4 und 5 wer-
den die Absätze 5 und 6. 

 
8. § 13 wird wie folgt geändert: 

 
 8. unverändert 

a) In Absatz 1 wird die Absatzbezeich-
nung „(1)“ gestrichen und der Wort-
laut wird wie folgt gefasst: 

 
„Die Unterlagen nach § 9 Absatz 2 
Satz 1 und 2 des Raumordnungsge-
setzes sind bei der zuständigen Pla-
nungsbehörde sowie den Kreisen 
und kreisfreien Städten, auf deren 
Bereich sich die Planung erstreckt, 
für die Dauer von mindestens einem 
Monat öffentlich auszulegen und er-
gänzend auf der Internetseite des 
jeweiligen Planungsträgers zu ver-
öffentlichen. Die Auslegung bei 
Kreisen und kreisfreien Städten er-
folgt ausschließlich elektronisch. Er-
gänzend zur öffentlichen Bekannt-
machung nach § 9 Abs. 2 S. 3 des 
Raumordnungsgesetzes ist die 
Auslegung auch auf der Internet-
seite der zuständigen Planungsbe-
hörde bekanntzumachen mit dem 
Hinweis, dass Stellungsnahmen 
während der Auslegung schriftlich 
oder in elektronischer Form vorge-
bracht werden können. Die Ausle-
gung der Regionalpläne bei der Re-
gionalplanungsbehörde kann mit-
tels eines elektronischen Lesegerä-
tes erfolgen.“ 
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b) Absatz 2 wird aufgehoben. 
 

  

9. § 14 wird wie folgt gefasst: 
 

 9. unverändert 

„§ 14 
Bekanntmachung von Raumordnungs-

plänen 
 

  

Der Landesentwicklungsplan, die Be-
kanntmachung für die Regionalpläne 
und die Braunkohlenpläne sowie die Ge-
nehmigung des Regionalen Flächennut-
zungsplans werden im Gesetz- und Ver-
ordnungsblatt für das Land Nordrhein-
Westfalen veröffentlicht. Die Bereithal-
tung zur Einsichtnahme nach § 10 Ab-
satz 2 des Raumordnungsgesetzes er-
folgt beim Landesentwicklungsplan 
Nordrhein-Westfalen bei der Landespla-
nungsbehörde und den Regionalpla-
nungsbehörden. Bei den übrigen Raum-
ordnungsplänen erfolgt dies bei den Re-
gionalplanungsbehörden, auf die sich 
die Planung erstreckt.“ 
 

  

10. § 16 Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 
 
„Sie entscheidet im Benehmen mit den 
fachlich betroffenen öffentlichen Stellen 
sowie der Belegenheitsgemeinde und 
im Einvernehmen mit dem regionalen 
Planungsträger.“ 
 

 10. unverändert 

11. § 17 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: 
 

 11. unverändert 

„Der Landesentwicklungsplan wird von 
der Landesplanungsbehörde im Einver-
nehmen mit den fachlich zuständigen 
Landesministerien erarbeitet; ergän-
zend zur Auslegung nach § 13 erfolgt die 
Auslegung auch bei den Regionalpla-
nungsbehörden.“ 
 

  

12. § 19 wird wie folgt geändert: 
 

 12. § 19 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

„§ 19 
Aufstellung der Regionalpläne“. 
 
 

 a) unverändert 
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b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 
„(1) Hat der Regionalrat die Aufstel-
lung eines Regionalplans beschlos-
sen, führt die Regionalplanungsbe-
hörde das Aufstellungsverfahren 
durch.“ 

 

 b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 
„(1) Hat der regionale Planungsträ-
ger die Aufstellung eines Regional-
plans beschlossen, führt die Regio-
nalplanungsbehörde das Aufstel-
lungsverfahren durch.“ 

 
c) Die Absätze 3 bis 6 werden wie folgt 

gefasst: 
 

„(3) Die Stellungnahmen der 
öffentlichen Stellen und der 
Personen des Privatrechts nach § 4 
des Raumordnungsgesetzes, die 
nicht nach § 9 Absatz 2 Satz 4 des 
Raumordnungsgesetzes 
ausgeschlossen sind, werden mit 
diesen erörtert, sofern der regionale 
Planungsträger dies beschließt. 
Dabei ist auch eine Beschränkung 
auf einzelne Aspekte der 
Stellungnahmen möglich. Die 
Erörterung kann auch als Video- 
oder Telefonkonferenz oder mittels 
sonstiger elektronischer 
Kommunikationsmedien 
durchgeführt werden. 
 
(4) Der Regionalrat entscheidet 
über die Aufstellung des Regional-
plans. Dieser wird der Landespla-
nungsbehörde mit einem Bericht 
zum Aufstellungsverfahren und ab-
wägungsrelevanten Unterlagen vor-
gelegt. 
 
(5) Änderungen eines Regionalpla-
nes können in einem vereinfachten 
Verfahren durchgeführt werden, so-
weit nicht die Grundzüge der Pla-
nung berührt werden. Für die Eröff-
nung des Aufstellungsverfahrens 
genügt der Beschluss der Vorsit-
zenden oder des Vorsitzenden und 
eines weiteren stimmberechtigten 
Mitglieds des Regionalrates. Bestä-
tigt der Regionalrat bei seiner 
nächsten Sitzung diesen Beschluss 
nicht, hat die Regionalplanungsbe-
hörde die Arbeiten zur Änderung 
des Regionalplanes einzustellen. 
 

 c) Die Absätze 3 bis 5 werden wie folgt 
gefasst: 
 
„(3) Die Stellungnahmen der öffent-
lichen Stellen und der Personen des 
Privatrechts nach § 4 des Raumord-
nungsgesetzes, die nicht nach § 9 
Absatz 2 Satz 4 des Raumord-
nungsgesetzes ausgeschlossen 
sind, werden mit diesen erörtert, so-
fern der regionale Planungsträger 
dies beschließt. Ein Ausgleich der 
Meinungen ist anzustreben. Dabei 
ist auch eine Beschränkung auf ein-
zelne Aspekte der Stellungnahmen 
möglich. Die Erörterung kann auch 
als Video- oder Telefonkonferenz  
oder mittels sonstiger elektroni-
scher Kommunikationsmedien 
durchgeführt werden.“ 
 
„(4) Der regionale Planungsträger 
entscheidet über die Feststellung 
des Regionalplans. Dieser wird der 
Landesplanungsbehörde mit einem 
Bericht zum Aufstellungsverfahren 
und abwägungsrelevanten Unterla-
gen vorgelegt.“ 
 
„(5) Änderungen eines Regionalpla-
nes können in einem vereinfachten 
Verfahren durchgeführt werden, so-
weit nicht die Grundzüge der Pla-
nung berührt werden. Für die Eröff-
nung des Aufstellungsverfahrens 
genügt der Beschluss der Vorsit-
zenden oder des Vorsitzenden und 
eines weiteren stimmberechtigten 
Mitglieds des regionalen Planungs-
trägers. Bestätigt der regionale Pla-
nungsträger bei seiner nächsten 
Sitzung diesen Beschluss nicht, hat 
die Regionalplanungsbehörde die 
Arbeiten zur Änderung des Regio-
nalplanes einzustellen.“ 
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(6) Regionalpläne und Änderungen 
von Regionalplänen sind der Lan-
desplanungsbehörde anzuzeigen. 
Ihre Bekanntmachung erfolgt, wenn 
die Landesplanungsbehörde nicht 
innerhalb der Frist von höchstens 
zwei Monaten bei vorhabenbezoge-
nen Änderungsverfahren und drei 
Monaten bei allen anderen Verfah-
ren nach Anzeige aufgrund einer 
Rechtsprüfung im Einvernehmen 
mit den fachlich zuständigen Mini-
sterien unter Angabe von Gründen 
Einwendungen erhoben hat. Die 
Frist beginnt mit Eingang der voll-
ständigen Unterlagen, die von den 
Regionalplanungsbehörden in 
elektronischer Form zur Verfügung 
gestellt werden.  
Teile von Regionalplänen können 
vorweg bekannt gemacht oder von 
der Bekanntmachung ausgenom-
men werden.“ 

 

 (6) unverändert 

13. § 23a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

 13. § 23a Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Satz 1 werden die Angabe 
„IfSBG-NRW“ durch die Wörter „des 
Infektionsschutz- und Befugnisge-
setzes“ und die Wörter „zwei Drittel 
der Mitglieder des Regionalrats“ 
durch die Wörter „der Regionalrat 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der Stimmen“ ersetzt. 

 
 
b) In Satz 2 werden die Wörter „Die 

Mitglieder des Regionalrates geben 
ihre“ durch die Wörter „Der Regio-
nalrat gibt die“ ersetzt.  

 

 a) In Satz 1 werden die Angabe 
„IfSBG-NRW“ durch die Wörter „des 
Infektionsschutz- und Befugnisge-
setzes“ und die Wörter „zwei Drittel 
der Mitglieder des Regionalrats“ 
durch die Wörter „der Braunkohlen-
ausschuss mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der Stimmen“ ersetzt. 

 
 
b) In Satz 2 werden die Wörter „Die 

Mitglieder des Regionalrates geben 
ihre“ durch die Wörter „Der Braun-
kohlenausschuss gibt die“ ersetzt.  

 
14. § 24 wird wie folgt geändert: 
 

 14. § 24 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Der Braunkohlenausschuss 
trifft die sachlichen und verfahrens-
mäßigen Entscheidungen zur Auf-
stellung der Braunkohlenpläne. Hat 
der Braunkohlenausschuss be-
schlossen, dass ein Braunkohlen-
plan aufgestellt werden soll, führt 

 a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

„(1) Der Braunkohlenausschuss 
trifft die sachlichen und verfahrens-
mäßigen Entscheidungen zur Auf-
stellung der Braunkohlenpläne. Hat 
der Braunkohlenausschuss be-
schlossen, dass ein Braunkohlen-
plan aufgestellt werden soll, führt 
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die Regionalplanungsbehörde Köln 
das Aufstellungsverfahren durch, 
sie ist dabei an die Weisung des 
Braunkohlenausschusses gebun-
den.“ 
 

die Regionalplanungsbehörde Köln 
das Aufstellungsverfahren durch; 
sie ist dabei an die Weisung des 
Braunkohlenausschusses gebun-
den.“ 

b) In Absatz 4 wird die Angabe „4“ 
durch die Angabe „3“ ersetzt. 

 

 b) unverändert 

15. § 26 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

 15. unverändert 

„(1) Für das Braunkohlenplangebiet wer-
den ein oder mehrere Braunkohlenpläne 
aufgestellt. Ein Braunkohlenplan legt auf 
der Grundlage des Landesentwicklungs-
plans und in Abstimmung mit den Regi-
onalplänen im Braunkohlenplangebiet 
Ziele und Grundsätze der Raumordnung 
fest, soweit dies für eine geordnete 
Braunkohlenplanung erforderlich ist.“ 

 
 

  

16. § 27 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

 16. unverändert 

„(1) Für ein betriebsplanpflichtiges Vor-
haben zum Abbau von Braunkohle ein-
schließlich Haldenflächen, das nach der 
Verordnung über die Umweltverträglich-
keitsprüfung bergbaulicher Vorhaben 
vom 13. Juli 1990 (BGBl. I S. 1420) in 
der jeweils geltenden Fassung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung bedarf, 
und für die wesentlichen Änderungen ei-
nes solchen Vorhabens, wenn die Ände-
rung erhebliche Auswirkungen auf die 
Umwelt haben kann, werden die Um-
weltprüfung und die Umweltverträglich-
keitsprüfung in einem gemeinsamen 
Verfahren durchgeführt, sofern der 
Braunkohlenausschuss dies be-
schließt.“ 

 
 

  

17. In § 28 werden die Absätze 1 und 2 wie 
folgt gefasst: 

 

 17. unverändert 

„(1) Hat der Braunkohlenausschuss be-
schlossen, dass ein Braunkohlenplan 
aufgestellt werden soll, führt die Regio-
nalplanungsbehörde Köln das Aufstel-
lungsverfahren durch. 
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(2) Werden für ein Vorhaben nach § 27 
Absatz 1 Umweltverträglichkeitsprüfung 
und Umweltprüfung in einem gemeinsa-
men Verfahren durchgeführt, beträgt die 
Dauer der öffentlichen Auslegung nach 
§ 13 Absatz 1 Satz 1 mindestens 30 
Tage. Die Regionalplanungsbehörde 
Köln unterrichtet den Braunkohlenaus-
schuss über alle fristgemäß eingegan-
genen Stellungnahmen.“  

 

  

18. Dem § 29 Absatz 3 werden die folgen-
den Sätze angefügt: 
 

 entfällt 

„Die Regionalplanungsbehörde Köln 
kann in entsprechender Anwendung des 
§ 16 Abweichungen des Betriebsplans 
von den Festlegungen des Braunkoh-
lenplans zulassen, wenn die Abwei-
chung unter raumordnerischen Ge-
sichtspunkten vertretbar ist und die 
Grundzüge des Braunkohlenplans nicht 
berührt werden. Sie entscheidet im Be-
nehmen mit den fachlich betroffenen öf-
fentlichen Stellen und den von der Ab-
weichung betroffenen Belegenheitsge-
meinden, sowie im Einvernehmen mit 
dem Braunkohlenausschuss. Antrags-
berechtigt ist auch der Bergbautrei-
bende.“  

 

  

19. Nach § 30 Satz 1 wird folgender Satz 
eingefügt: 

 
„Als wesentliche Änderungen der 
Grundannahmen gelten insbesondere 
Entscheidungen der Landesregierung, 
die Nutzung der Braunkohle geordnet zu 
beenden und eine geordnete Gewin-
nung bis zum Zeitpunkt der Beendigung 
sicherzustellen.“ 

 

 18. - bisher 19. - § 30 wird wie folgt gefasst: 
 
„§ 30 Änderung von Braunkohlenplänen 
und Zielabweichungsverfahren 
 
(1) Der Braunkohlenplan muss überprüft 
und erforderlichenfalls geändert werden, 
wenn die Grundannahmen für den 
Braunkohlenplan sich wesentlich än-
dern. Für das Verfahren zur Änderung 
des Braunkohlenplans gelten die §§ 27 
bis 29 entsprechend; dies gilt auch in 
Fällen, in denen die Änderung des 
Braunkohlenplans nicht auf Anregung 
des Bergbautreibenden durchführt wird. 
Als wesentliche Änderungen der Grund-
annahmen gelten insbesondere Ent-
scheidungen der Landesregierung, die 
Nutzung der Braunkohle geordnet zu 
beenden und eine geordnete Gewin-
nung bis zum Zeitpunkt der Beendigung 
sicherzustellen. 
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(2) In entsprechender Anwendung des 
§ 16 ist für das Zielabweichungsverfah-
ren bei Braunkohlenplänen die Regio-
nalplanungsbehörde Köln zuständig. Sie 
entscheidet im Benehmen mit den fach-
lich betroffenen öffentlichen Stellen so-
wie den von der Abweichung betroffe-
nen Belegenheitsgemeinden und im 
Einvernehmen mit dem Braunkohlen-
ausschuss. 
 
(3) Die Regionalplanungsbehörde Köln 
kann in entsprechender Anwendung des 
§ 16 Abweichungen des Betriebsplans 
von den Festlegungen des Braunkoh-
lenplans zulassen, wenn die Abwei-
chung unter raumordnerischen Ge-
sichtspunkten vertretbar ist und die 
Grundzüge des Braunkohlenplans nicht 
berührt werden. Sie entscheidet im Be-
nehmen mit den fachlich betroffenen öf-
fentlichen Stellen und den von der Ab-
weichung betroffenen Belegenheitsge-
meinden, sowie im Einvernehmen mit 
dem Braunkohlenausschuss. Antrags-
berechtigt ist auch der Bergbautrei-
bende.“ 

 
20. § 32 wird wie folgt geändert: 
 

 19. - bisher 20. - § 32 wird wie folgt geän-
dert: 

 
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(2) Die fristgemäß vorgebrachten 

Stellungnahmen können mit den 
beteiligten öffentlichen Stellen und 
den Personen des Privatrechts 
nach § 4 des Raumordnungsgeset-
zes erörtert werden. Dabei ist auch 
eine Beschränkung auf einzelne As-
pekte der Stellungnahmen möglich. 
Die Erörterung kann auch als Vi-
deo- oder Telefonkonferenz oder 
mittels sonstiger elektronischer 
Kommunikationsmedien durchge-
führt werden.“ 

 
 

 a) unverändert 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 2 werden die Wörter 
„bereit gehalten und kann in 

 b) unverändert 
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das Internet eingestellt wer-
den;“ durch die Wörter „bereit-
gehalten und ist in das Internet 
einzustellen,“ ersetzt. 

 
bb) In Satz 3 wird das Wort „ortsüb-

lich“ gestrichen. 
 

c) In Absatz 4 Satz 3 werden nach 
dem Wort „Vorhabens“ die Wörter 
„oder eines Vorhabenabschnittes“ 
eingefügt. 

 

 c) unverändert 

d) In Absatz 5 Satz 2 werden nach 
dem Wort „Herstellungskosten“ die 
Wörter „bei Hoch- und Höchstspan-
nungsleitungen die Länge des Tras-
senkorridors“ eingefügt. 

 

 d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
 

„(5) Die Regionalplanungsbehörden 
erheben für die Durchführung eines 
Raumordnungsverfahrens und für 
die Prüfung gemäß § 15 Absatz 5 
Satz 2 des Raumordnungsgesetzes 
Gebühren. Bemessungsgrundlage 
für die Festlegung der Höhe der Ge-
bühren sind die Herstellungskosten, 
bei Hoch- und Höchstspannungslei-
tungen die Länge des Trassenkorri-
dors des dem Raumordnungsver-
fahren zugrundeliegenden Vorha-
bens. Der Träger des Vorhabens 
trägt die Kosten für die Hinzuzie-
hung von Sachverständigen. Im Üb-
rigen gilt das Gebührengesetz für 
das Land Nordrhein-Westfalen in 
der jeweils geltenden Fassung.“ 

 
21. § 34 wird wie folgt geändert: 

 
 20. - bisher 21. - § 34 wird wie folgt geän-

dert: 
 

a) Die Überschrift wird wie folgt ge-
fasst: 

 
„§ 34 

Beratung und Anpassung der 
 Bauleitplanung“. 

 

 a) unverändert 

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:  
 

„(1) Zur Anpassung der Bauleitpla-
nung an die Ziele der Raumordnung 
fragt die Gemeinde bei Beginn ihrer 
Arbeiten zur Aufstellung oder Ände-
rung eines Bauleitplanes unter Vor-
lage der erforderlichen Planunterla-
gen bei der 

 b) unverändert 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/14322 

 
 

18 

Regionalplanungsbehörde an, wel-
che Ziele der Raumordnung für den 
Planungsbereich bestehen.“ 

 
c) In Absatz 2 wird das Wort „landes-

planerische“ durch das Wort „raum-
ordnungsrechtliche“ ersetzt.  

 

 c) unverändert 

d) Absatz 5 wird wie folgt gefasst: 
 
 „(5) Die Gemeinde hat vor Beginn 

des Verfahrens nach § 3 Absatz 2 
des Baugesetzbuches vom 
23. September 2004 (BGBl. I 
S.2414) oder bevor der betroffenen 
Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stel-
lungnahme gegeben wird, der Regi-
onalplanungsbehörde eine Ausferti-
gung des Entwurfs des Bauleitpla-
nes zuzuleiten. Äußert sich die Re-
gionalplanungsbehörde nicht inner-
halb von einem Monat auf die An-
frage der Gemeinde, so kann die 
Gemeinde davon ausgehen, dass 
raumordnungsrechtliche Bedenken 
seitens der Regionalplanungsbe-
hörde nicht erhoben werden. Die 
Fortführung des Verfahrens wird 
durch das Nichtvorliegen von Stel-
lungnahmen der Regionalplanungs-
behörden und auch durch negative 
Stellungnahmen nach den Absät-
zen 1 und 2 zu den entsprechenden 
Zwischenständen der Planung nicht 
gehemmt.“ 

 

 d) unverändert  
 

e) Absatz 6 wird aufgehoben.  
 

 e) entfällt 

  20a. In § 35 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort 
„Regionalräten“ durch die Wörter „regio-
nalen Planungsträgern“ ersetzt. 
 

22. In § 36 Absatz 2 wird die Angabe „14" 
durch die Angabe „12" ersetzt. 
 

 21. - bisher 22.- 
unverändert 

  21a. In § 37 Absatz 3 wird das Wort „Regio-
nalräte“ durch die Wörter „regionalen 
Planungsträger“ ersetzt. 
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23. Dem § 38 werden die folgenden §§ 38 
und 39 vorangestellt: 
 

„§ 38 
Experimentierklausel 

 
(1) Zum Zwecke der Verfahrensbe-
schleunigung, bei Vorhaben der Ener-
giewende, zur Bewältigung der Auswir-
kungen des Klima- und des Struktur-
wandels oder im Zusammenhang mit 
den Anforderungen der Digitalisierung 
können ein vereinfachtes Anzeigever-
fahren, ein vereinfachtes Zielabwei-
chungsverfahren, ein vereinfachtes An-
passungsverfahren und ein vereinfach-
tes Abweichungsverfahren nach § 29 
Absatz 3 Satz 3 bis 5 erprobt werden.  
 
(2) Die Landesplanungsbehörde be-
stimmt im Einvernehmen mit den fach-
lich zuständigen Ministerien und im Be-
nehmen des für die Landesplanung zu-
ständigen Ausschusses des Landtags 
die Räume, die Dauer und den Evaluie-
rungszeitraum sowie die Ausgestaltung 
der zu erprobenden Verfahren und In-
strumente durch Rechtsverordnung. 
 
(3) Die Landesregierung überprüft und 
bewertet die Auswirkungen der Absätze 
1 und 2 und erstattet dem Landtag zum 
31. Dezember 2024 Bericht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22. - bisher 21. - Dem § 38 werden die fol-
genden §§ 38, 38a und 39 vorangestellt: 
 

„§ 38 
Experimentierklausel 

 
(1) Zum Zwecke der Verfahrensbe-
schleunigung, bei Vorhaben der Ener-
giewende, zur Bewältigung der Auswir-
kungen des Klima- und des Struktur-
wandels oder im Zusammenhang mit 
den Anforderungen der Digitalisierung 
oder der Klimaanpassung können ein 
vereinfachtes Anzeigeverfahren gemäß 
§ 19 Absatz 6, vereinfachte Zielabwei-
chungsverfahren gemäß § 16, § 30 Ab-
satz 2 und § 30 Absatz 3 und ein verein-
fachtes Anpassungsverfahren gemäß    
§ 34 erprobt werden. 
 
(2) Die Landesplanungsbehörde be-
stimmt im Einvernehmen mit den fach-
lich zuständigen Ministerien und im Be-
nehmen des für die Landesplanung zu-
ständigen Ausschusses des Landtags 
die Räume, die Dauer und den Evaluie-
rungszeitraum sowie die Ausgestaltung 
der zu erprobenden Verfahren durch 
Rechtsverordnung. 
 
(3) Die Landesregierung überprüft und 
bewertet die Auswirkungen der Absätze 
1 und 2 und erstattet dem Landtag zum 
31. Dezember 2024 Bericht.“ 
 
„§ 38a Flächen für die Transformation 
der Industrie im Rheinischen Revier 
 
Die Regionalplanung soll im Rheini-
schen Revier die Entwicklung der Wirt-
schaft und die sehr langfristige Umge-
staltung und Beeinflussung des Raums 
durch Braunkohlegewinnung in großen 
Tagebauen besonders in den Blick neh-
men. Dazu soll sie für das Rheinische 
Revier bei der Ermittlung der Wirt-
schaftsflächenbedarfe gemäß Ziel 6.1-1 
des LEP einen besonders langen Pla-
nungszeitraum zugrunde legen, um den 
erhöhten Flächenbedarfen Rechnung zu 
tragen, die für die Transformation der In-
dustrie hin zu klimaschonenden Produk-
tionsweisen erforderlich sind. Bei der 
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§ 39 
Verwaltungshelfer 

 
Insbesondere zur Beschleunigung von 
Verfahren zur Aufstellung von Raumord-
nungsplänen kann der Planungsträger 
eine dritte Person mit der Vorbereitung 
und Durchführung von Verfahrensschrit-
ten nach diesem Gesetz beauftragen. Er 
kann einer dritten Person auch die 
Durchführung einer Mediation oder ei-
nes anderen Verfahrens der außerge-
richtlichen Konfliktbeilegung übertra-
gen.“ 
 

Auswahl der Flächen sollen die beson-
ders schutzwürdigen Böden mit sehr ho-
her Bodenfruchtbarkeit berücksichtigt 
werden. Bei der Entscheidung, welche 
für den Strukturwandel besonders be-
deutsamen Vorhaben auf diesen Flä-
chen umgesetzt werden sollen, sind ab-
gestimmte Kriterien zugrunde zu legen.“ 
 

„§ 39 
Verwaltungshelfer 

 
Insbesondere zur Beschleunigung von Ver-
fahren zur Aufstellung von Raumordnungs-
plänen kann der Planungsträger eine dritte 
Person mit der Vorbereitung und Durchfüh-
rung von Verfahrensschritten nach diesem 
Gesetz beauftragen. Er kann einer dritten 
Person auch die Durchführung einer Media-
tion oder eines anderen Verfahrens der au-
ßergerichtlichen Konfliktbeilegung übertra-
gen.“ 
 

24. Der bisherige § 38 wird § 40. 

 
 23. - bisher 24. - 

unverändert 
 

25. Der bisherige § 39 wird § 41 und Ab-
satz 6 wird wie folgt gefasst: 

 

 24. - bisher 25. - 
unverändert 

 
„(6) Abweichend von § 27 Absatz 1 
Satz 1 des Raumordnungsgesetzes 
können Verfahren oder einzelne Verfah-
rensschritte, die vor dem 29. November 
2017 förmlich eingeleitet wurden, auch 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes 
abgeschlossen werden. Voraussetzung 
dafür ist, dass mit den betreffenden ge-
setzlich vorgeschriebenen einzelnen 
Schritten des Verfahrens noch nicht be-
gonnen worden ist.“ 
 

  

26. Der bisherige § 40 wird § 42. 
 

 25. - bisher 26. - 
unverändert 

 
Artikel 2 

Änderung des Landesforstgesetzes  
 

 Artikel 2 
Änderung des Landesforstgesetzes  

 
Dem § 43 Absatz 1 des Landesforstgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 
24. April 1980 (GV. NRW. S. 546), das zu-
letzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
26. März 2019 (GV. NRW. S. 193, ber. 

 Unverändert 
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S. 214) geändert worden ist, wird folgender 
Satz angefügt: 

 
„Für unbedingt oder nach Vorprüfung UVP-
pflichtiger Vorhaben im Sinne der Anlage 1 
Nummer 17.1 und 17.2 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung gilt Satz 1 
Buchstabe d nur dann, wenn im Verfahren 
zur Aufstellung des Braunkohlenplans eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt 
wurde.“ 
 

  

Artikel 3 
Änderung des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

 

 Artikel 3 
Änderung des Verwaltungsverfahrensge-
setzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
 

Das Verwaltungsverfahrensgesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch 
Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Mai 2018 
(GV. NRW. S. 244) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 
 

 Unverändert 

In § 45 Absatz 2 werden die Wörter „des Ab-
satzes 1 Nr. 2 bis 5 dürfen nur“ durch die 
Wörter „nach Absatz 1 können“ und die Wör-
ter „ersten Instanz“ durch die Wörter „letzten 
Tatsacheninstanz“ ersetzt.  
 

  

Artikel 4 
Inkrafttreten 

 

 Artikel 4 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft. 

 Unverändert 

 
  

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=16982&vd_back=N244&sg=0&menu=1
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A Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung wurde durch Plenarbeschluss vom 11. Novem-
ber 2020 zur Federführung an den Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung und 
zur Mitberatung an den Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen, den Innen-
ausschuss, den Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz, sowie 
den Unterausschuss Bergbausicherheit überwiesen. 
 
Die Landesregierung führt in der Problembeschreibung zu ihrem Gesetzentwurf aus, korres-
pondierend zum Landesentwicklungsplan bilde das Landesplanungsgesetz die zweite Säule 
des Planungsrechts in Nordrhein-Westfalen. Eine Zielsetzung des Koalitionsvertrages sei die 
Überprüfung des Verfahrensrechts hinsichtlich Bürokratieabbau und Beschleunigungseffekten 
zur Förderung der Wirtschaft und zur Erleichterung von Investitionen und der Digitalisierung 
der Planung. Auch im Landesplanungsgesetz NRW sollten die gesetzlichen Grundlagen ge-
schaffen werden, insbesondere Maßnahmen der Landesregierung zu zügigen planerischen 
Anpassungen, Änderungen der Braunkohlenpläne und zur Belebung der Wirtschaft und zur 
Beschleunigung des Strukturwandels im Rheinischen Revier. Neben diesen Überlegungen 
würde das Änderungsverfahren auch genutzt, um eine Anpassung an das geänderte Raum-
ordnungsgesetz des Bundes vorzunehmen. Dabei würden bundesrechtliche Standards nicht 
überzogen.  
 
Folgende wesentlichen Änderungen sehe der Gesetzentwurf vor: 
 
In das Landesplanungsgesetz würden einige Änderungen zur Beschleunigung von Planungs-
verfahren implementiert. Es würden Fristen verkürzt, Beteiligungsformen vereinfacht, auf Bun-
desstandards (Raumordnungsgesetz) zurückgeführt oder im Rahmen der Abweichung vor 
dem Hintergrund von Deregulierung und Digitalisierung optimiert. Das Verfahrensrecht der 
Braunkohleplanung werde durch weitgehende Angleichung an das Regionalplanverfahren ver-
kürzt und gestrafft, neu werde ein landesplanerisches Abweichungsverfahren auch für Braun-
kohlepläne eingeführt. Zusätzliche Optionen für weitere Verfahrensoptimierungen würden den 
Regionen über eine Experimentierklausel eröffnet. 
 
B Beratung 
 
Der federführende Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung hat den Antrag in 
seiner Sitzung am 18. November 2020 erstmals beraten und beschlossen, eine Anhörung von 
Sachverständigen durchzuführen. Diese hat am 13. Januar 2021 stattgefunden und ist im Aus-
schussprotokoll 17/1261 dokumentiert.  
 
Anlässlich der öffentlichen Anhörung waren folgende Institutionen/Sachverständige geladen 
bzw. sind folgende Stellungnahmen eingegangen:  
 

eingeladen Teilnehmer/-innen Stellungnahme 

Westfälische Wilhelms-Universität 
Münster  
Professorin Dr. Sabine Schlacke 
Institut für Umwelt- und Planungsrecht 
Münster 
  

Prof. Dr. Sabine Schlacke 
17/3451 
17/3437 
17/3461 
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eingeladen Teilnehmer/-innen Stellungnahme 

Stefan Götz 
Vorsitzender Braunkohleausschuss 
Köln 
 

Stefan Götz 

Zentralinstitut für Raumplanung an 
der  
Professorin Dr. Susan Grotefels 
Universität Münster  
Münster 
  

Prof. Dr. Susan Grotefels 

Entwicklungsgesellschaft indeland 
GmbH 
Jens Bröker 
Düren 
 

keine Teilnahme 17/3479 

Region Köln/Bonn e.V. 
Dr. Reimar Molitor 
Köln 

 

keine Teilnahme --- 

unternehmer nrw 
Johannes Pöttering 
Düsseldorf 

 

Dr. Hendrik Schulte-
Wrede 

Dr. Elmar Schweers 
17/3436 

BUND NRW  
Düsseldorf 
 

Dirk Jansen 17/3447 

Landesverband Erneuerbare Energien 
NRW e.V. 
Düsseldorf 
 

keine Teilnahme --- 

 
 
Der mitberatende Ausschuss für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen hat den Gesetz-
entwurf mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktion 
der AfD bei Enthaltung der Stimmen der Fraktion der SPD angenommen. Die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN war nicht anwesend. 
 
Der mitberatende Innenausschuss hat den Gesetzentwurf mit den Stimmen der Fraktionen 
von CDU und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
AfD bei Enthaltung der Stimmen der Fraktion der SPD angenommen. 
 
Der mitberatende Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz hat 
den Gesetzentwurf mit den Stimmen der Fraktionen CDU und FDP gegen die Stimmen der 
Fraktion der AfD bei Enthaltung der Stimmen der Fraktionen von SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN angenommen. 
  
Der mitberatende Unterausschuss Bergbausicherheit hat einstimmig beschlossen, zu dem 
Gesetzentwurf kein Votum abzugeben. 
 
Der federführende Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Landesplanung hat in seiner Sitzung 
am 23. Juni 2021 die abschließende Beratung zu dem Antrag durchgeführt. Zur 
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Schlussberatung lag ein Änderungsantrag der Fraktionen von CDU und FDP mit der Drucksa-
chennummer 17/14286 vor. Dieser wurde mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP 
gegen die Stimmen der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD bei Enthaltung 
der Stimmen der Fraktion der SPD angenommen. 
 
C Schlussabstimmung 
 
Bei der Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 
17/11624 - wurde dieser in der geänderten Fassung mit den Stimmen der Fraktionen von CDU 
und FDP gegen die Stimmen der Fraktionen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und AfD bei 
Enthaltung der Stimmen der Fraktion der SPD angenommen. 
 
 
 
Georg Fortmeier 
Vorsitzender 
 


